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Das Nachrückverfahren vergibt die Stellen, die im Hauptverfahren vergeben, aber nicht
angenommen worden sind. Es gibt ja immer wieder einige Bewerber, die sich z.B. in mehrere
Bundesländer beworben haben. Im schlimmsten Falle treten Kollegen am ersten Schultag ihren
Dienst nicht an, so dass das Nachrückverfahren bis in die ersten Tage des neuen Schuljahres
läuft.
KV werden - zumindest in unserem Bereich - ständig und unabhängig von den Verfahren
ausgeschrieben, natürlich abhängig von der Bedarfslage. Ob es die Übernahmegarantie zur
Beamtung noch gibt, weiß ich leider nicht. Ich würde einfach mal beim RP anrufen. Bei mir
waren sie sehr nett und teilten auch mit, bis zu welchen Leistungszahlen in den angegebenen
Bezirken eingestellt wurde. So bekommt man ein bisschen ein Gefühl, wie man im
Nachrückverfahren steht.
Unabhängig würde ich formlos - wie empfohlen - meine Einsatzbereitschaft zur KV erklären.
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